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Berlin, 7%. Dezember 2020 

mit Ihrer E-Mail vom 2. Dezember 2020 beantragten Sie u. a. auf der Grundlage 

des Informationsfreiheitsgesetzes (IFG) folgende Information: 

Wie hoch die geplanten Mittel im Bundeshauhalt 2021 sind, auf die die 

Staatsministerin für Digitales unmittelbaren Zugriff hat. 

Auf Ihren Antrag ergehen folgende Entscheidungen: 

5 Der Antrag wird abgelehnt. 

2. Der Bescheid ergeht kostenfrei. 

8 1 Abs. 1 IFG eröffnet jedermann gegenüber den Behörden des Bundes einen 

Anspruch auf Zugang zu amtlichen Informationen nur, wenn und soweit keine Aus- 

schlussgründe der 88 3 ff. IFG entgegenstehen.
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Vorliegend steht dem begehrten Informationszugang der Versagungsgrund nach 

89 Abs. 3 IFG entgegen. Danach kann ein Antrag u. a. abgelehnt werden, wenn 

der Antragsteller sich die begehrten Informationen in zumutbarer Weise aus allge- 

mein zugänglichen Quellen selbst beschaffen kann. 

Die von Ihnen erfragte Information können Sie dem Bundeshaushaltsplan für das 

Haushaltsjahr 2021 entnehmen. 

1. 

Gemäß $ 10 IFG in Verbindung mit Teil A Nr. 1.1 der Informationsgebührenverord- 

nung fallen keine Kosten an. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

  

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Wi- 

derspruch erheben. Den Widerspruch können Sie schriftlich oder zur Niederschrift 

beim Bundeskanzleramt, Willy-Brandt-Str. 1, 10557 Berlin einlegen. Ich weise da- 

rauf hin, dass für die vollständige oder teilweise Zurückweisung eines Widerspruchs 

Kosten in Höhe von mindestens 30,00 Euro anfallen.


